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1 	- 	T 250/85 

Sachverhalt und Antrage 

Auf den Gegenstand der am 02. September 1980 angemeideten 
europäischen Patentanmeldung Nr. 80 105 204.4, für die die 
Priorität einer früheren Anineldung vom 03. September 1979 

in Anspruch genominen wird, 1st am 30. November 1983 das 
zwei Ansprüche umfassende europäische Patent Nr. 0 024 741 

erteilt worden. 

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet wie folgt: 

"1. Vent il anbohrarmatur (1), insbesondere für Kunststof f-
rohrleitungen (2), bei der der untere Tell (6) der 
Ventiispindel (5, 6) einen Ventildichtkörper (7) auf-
weist, der bei Spiridelbetätigung gegen einen zwischen 
Anbohrung (10) und Abgangsstutzen (11) angeordneten 
Ventilsitz (9) arbeitet, wobei die Ventilspindel (5, 
6) un AnschluB an den Ventildichtkórper (7) einen me-
talljschen Hohlfräser (12) für den Aribohrvorgang 
trägt, dessen zylindrisches Fräsrohr (13) inehrere 
gleichinäBig auf deinumfang verteilte, in Drehrichtung 
leicht zur Fräserlàngsachse geneigte Zahnleisten (14) 

mit stirnseitigen Schneidkanten (16) aufweist, und 
zwischen den Zahnleisten (14) je eine Spannut (15) 
vorgesehen 1st, und der becherartlge Fräsrohrinnen- 

) 	 rauin (17) als Aufnahniekainmer für die Bohrspäne sowie 
für die ausgeschnittene Rohrschelbe dient, die von 
einem Innengewinde (26) der Fräsrohr-Zahnleisten (14) 

gehalten wird, dadurch gekennzeichnet, daB die Spann-
nuten (15) des Frâsrohres (13) bis auf den Bereich 
der Schneidkanten (16) durch gleichbleibend dünnwan-
dige, mit den dickwandigen Zahnleisten (14) einteili-
ge und einen geschlossenen zylindrischen AuBeninantel 
(24) am Frãsrohr (13) bildende Mantelabschnitte (23) 

nach auBen abgedeckt sind, und die Spannuten nahezu 
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2 	T 250/85 

bis zum Boden (25) des Frãsrohrinnenrauius (17) rei-

chen und in thnfangsrichtung gesehen breiter als die 

Zahnleisten (14) ausgebildet sind, wobei das Innen-

gewinde (26) der Fräsrohr-Zahnleisten nur aus wenigen 
von den Schneidkanten (16) ausgehenden Gewindegängen 

besteht, die zum Frãsrohrinnenraum (17) hin hinter-
schnitten sind." 

III. Gegen das erteilte Patent hatte eine Einsprechende Em-

spruch eingelegt und beantragt, das Patent zu widerrufen, 

da dessen Gegenstand nicht patentfahig sei. Zur Begrundung 

hatte die Einsprechende auf folgende Dokuinente verwiesen: 

) 	(1) Prospektblatt "Anbohrschellen und !4uffenschellen aus 

PE" Nr. Fl 785/1, Ausgabe Januar 1976, der Em-

sprechenden; In dem ein Anbohrgerat erwáhnt sei, des-
sen Spezialbohrer für PE als Code Nummer die Nuinmer 

der beigefügten Zelchnungen 799.198.012 bzw. 

799.198.013 habe und durch Lieferung offenkundig vor-
benutzt sei; ein so].cher Bohrer sei auch in der 
Zeichnung 799.198.014 dargestelit; 

DE-U- 1 771 263 

DE-A- 2 035 667 

I 
DE-A- 2 709 466 

IV. 	Nachdem die Einsprechende den Einspruch zurückgezogen 

hatte, hat die Einspruchsabteilung entschieden, das Ver-

fahren von Amts wegen fortzusetzen, und das Patent durch 

Entscheidung vom 01. August 1985 widerrufen. 
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3 	 T 250/85 

Der Widerruf ist mit mangeinder erfinderischer Tàtigkeit 
begründet und auf die Of fenbarung der obengenannten Doku-
mente (2) bis (4) gestützt. 

Gegen diese Entscheidung hat die Patentinhaberin am 
28. September 1985 unter gleichzeitiger Entrichtung der 
Gebühr Beschwerde mit dem Antrag eingelegt, die ange-
fochtene Entscheidung aufzuheben. 	 - 

Die schriftliche Begründung der Beschwerde ist am 
11. Dezember 1985 eingegangen. 

Auf einen Bescheid der Kanuner hin, in dem diese ihre Be- 
) 	 denken gegen die Patentfahigkeit des Gegenstands des An- 

spruchs 1 dargelegt hatte, hat die Beschwerdeführerin mit 
Schriftsatz vom 23. Juli 1987 im wesentlichen geltend ge-
macht: 

- 	daB die Ventilmnerkmale und die Hohlfrãsermerkmnale der 
Ventjlanbohrarxnatur als Ganzes betrachtet werden 
müBten, 

daB der Hohlfräser derVentilanbohrarmnatur nur für 
einen einmaligen Anbohrvorgang entwickelt und kei-
nesfalls mit einem reinen Anbohrwerkzeug vergleichbar 
sei, wie es in DE-TJ-1 771 263 offenbart sei, und 

- 	daB andere Probleme beiin Zerspannurigsvorgang auf- 
träten als beim Arbeiten mit demn Hohlfräserwerkzeug 
eines reinen Anbohrapparates. 

Sie sei daher der !4einung, daB der Gegenstand der erteil-
ten Patentansprüche erfinderisch sei. 

Siehâlt dementsprechend die Ansprüche aufrecht. 
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4 	T 250/85 

EntscheidungsgrUnde: 

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 sowie 
den Regein 1 (1) und 64 EPU; sie ist daher zulássig. 

Die Prüfung des Gegenstandes des Anspruchs 1 auf Neuheit 
ergibt folgendes: 

2.1 	Nach Prüfung der im Verfahren genannten Entgegenhaltungen 

kommt die Kanmer zu dem Ergebnis, daB keines der Dokuinen-
te, die eine Ventilanbohrarmatur betreffen, d.h. nur das 

Dokuinent (4) und das in der Patentbeschreibung angeführte 
Dokurnent DE-A- 2 505 098, eine Ventilanbohrarmatur mit 

einem Hohlfräser of fenbart, die alle in Patentanspruch 1 
aufgeführten Merkma].e aufweist. Durch diese Dokumente ist 

daher der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht be-
kanntgeworden. 

2.2 	Zur Frage, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 durch of fen- 
kundige Vorbenutzung bereits bekannt war, ist folgendes 
auszufUhren: 

Voraussetzung dafür, daB der Gegenstand eines Patents als 
der Offentlichkeit durch Benutzung zugãnglich geinacht 

gilt, ist unter anderem, daB der benutzte Gegenstand und 
der patentierte Gegenstand gleich sind. Diese Voraus-
setzung erfüllt die angeblich of fenkundig vorbenutzte 

Vorrichtung nicht, da es sich bei ihr nicht urn eine 

Ventilanbohrarmatur handelt, sondern urn einen Bohrer. 

Dieser weist auch keine mit den Zahnleisten einteiligen 
und einen geschlossenen AuBenmantel bildenden 

Mantelabschnitte auf (vgl. die obengenannten Zeichnungen 
und das Prospektblatt (1)). 
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5 	 T250/85 

Von einer Wesensgleichheit mit dem Gegenstand des Patent-
anspruchs 1 kann daher keine Rede sein. 

	

2.3 	Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist inithin ge- 
genüber dem entgegengehaltenen Stand der Technik neu. 

	

3. 	Zur Frage, ob der vorliegende Stand der Technik dem Fach- 
mann die Lehre des Anspruchs 1 nahelegen konnte, ist fol-
gendes auszuführen: 

	

3.1 	Auch nach der Ansicht der Kanuner ist der Stand der Tech- 
nik, der der Erfindung am nächsten koinmt, un Dokuinent 
DE-A-2 505 098 of fenbart, von dein auch im Oberbegriff des 
geltenden Anspruchs 1 ausgegangen ist. Dieses Dokuinent be-
schreibt eine Ventilanbohrarmatur mit einer Venti1vorich-
tung und einem Fräsrohr als Hohlfräser, dessen zwischen 
den Zahnleisten liegenden Spannuten als of fene Schlitze 
ausgebildet sind. 

Nach der Beschreibung (vgl. Spalte 1, Zeilen 46 bis 62 und 
Spalte 2, Zeilen 1 bis 27 der EP-B- 0 024 741) hat die be-
kannte Ventilanbohrarniatur den Nachteil, daB durch 
schlechte Abführung der Spàne die Zahnleisten abgebogen 

• 	 werden oder sogar reiSen oder konisch nach auBen gebogen 
werden und daB Spàne aus den of fenen Spannutenschlitzen in 
den Gehäuseinnenrauin der Anbohrarmatur dringen kännen und 
die Abdichtung der Ventilvorrichtung gefährden. Auch wird 
beim Kienunen von Kunststoffspànen in den Spannuten das 
Antriebsdrehinoinent beim Anbohren unzulãssig gesteigert. 

	

3.2 	Dem Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 liegt daher die 
Aufgabe zugrunde, das Fräsrohr einer derartigen aus der 
DE-A--2 505 098 bekannten Ventilanbohrarmatur so auszu-
bilden, daB keine Verformungen oder Beschãdigungen der 
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6 	T 250/85 

Zahnleisten auftreten kônnen und eine einvandfreie Ab- 

fUhrung der Spãne in den Frãsrohrinnenraum sowie em 
niedriges Antriebsdrehmoment gewãhrleistet sind (vgl. 

Spalte 2, Zei].en 28 bis 34). 

Diese Aufgabe vird, vie nicht náher begründet zu werden 

braucht, durch die Lehre des Anspruchs 1 gelãst. 

	

3.3 	Ein Beitrag zur erfinderischen Tãtigkeit kann in dieser 
Aufgabenstellung nicht gesehen verden, da die Fachwelt 

lamer bemüht ist, Mängel zu beseitigen, die beim Gebrauch 
eines Gegenstandes auftreten. 

	

3.4 	Was nun den Arispruchsgegenstand anbetrifft, ist zunãchst 
folgendes anzumerken: 

3.4.1 Eine Ventilanbohrarmatur oder -vorrichtung hat bekanntlich 

zwei verschiedene Funktionen zu erfüllen, nämlich zuerst 

die Einmal-Funktion des Aufbohrens der Rohrleitung und 

dann die Dauerfunktion als Ventil (vgl. DE-A- 2 709 466, 

Seite 1, zweiter Absatz). 

Wie dieser Entgegenhaltung und auch der DE-A- 2 505 098 

zu entnehaen ist, umfaSt daher die Ventilanbohrarmatur 

zwei verschiedene Vorrichtungen (eine Ventilvorrichtung 

und einen Hohlfrãser), die je eine der genannten Funk- 

tionen zu erfülleri haben und somit in keiner funktionellen 

Wechselvirkung, sondern als Teile der Armatur nur in bau-

].ichem Zusammenhang initeinander stehen. 

Dementsprechend enthált der kennzeichnende Teil des gel-

tenden Anspruchs 1 zwei Mer)ia1sgruppen, die sich jeweils 

mit der Lôsung verschiedener Aufgaben befassen, und be-

einflussen die Nerkmale der beiden l4er)a1sgruppen em-

ander nicht gegenseitig zur Erreichung eines über die Sum- 
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me ihrer jeweiligen Einzelwirkungen hinausgehenden tech-

nischen Erfolges, sondern stehen un Sinne einer Aneinan-
derreihung nebeneinander. Die von der Beschwerdeführerin 

in diesem Zusammenhang vorgetragene Auffassung, daB die 

Ventilinerkinale EinfluB auf die Ausbi1.ung des Hohlfräsers 

haben, inag zutreffen, ändert jedoch n.Lchts an der Tat-

sache, daB die beiden Nerkmalsgruppen zur Lösung ihrer ei-

genen Aufgabe in keiner funktionellen Wechselwirkung zu-
einander stehen. 

3.4.2 Hinsichtlich der Ventilvorrichtung der in Anspruch 1 be-

schriebenen Ventilaribohrarinatur sind alle Merkinale dieser 

Vorrichtung in der DE-A- 2 505 098 schon in Kombination 
) 	offenbart. 

3.4.3 Infolgedessen sind weder die Aneinanderreihung einer Ven-

tilvorrichtung und eines Hohlfràsers noch die Merkinals- 

kombination der Ventilvorrichtung für sich neu. 

3.5 	Da ferner die Aufgabenstellung und auch die Merkmalskom- 

bination un kennzeichnenden Teil des geltenden An-

spruchs 1, durch die die Aufgabe gelöst wird, nur auf das 

Frãsrohr gerichtet sind, geht es bei der Erfindung um die 

Verbesserung des Hohlfrãsers für die aus der DE-A- 

2 505 098 bekannte Ventilanbohrarmatur mit dem Ziel, die 

bei ihm wâhrend der Aribohr- und Zerspannungsvorgänge auf-

tretenden Problemne zu lósen. Deshaib wird sich der Fach-

mann bei der Suche nach einer Lösung auch demn Gebiet der 

reinen Anbohrwerkzeuge zuwenden und, sofern er dort em 

geeignetes Vorbild findet, von dieseni bei der Aufgaben-

losung Gebrauch machen. 
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3.6 	Ein soiches Anbohrwerkzeug ist in dem Dokurnent (2) of f en- 
bart. Zweifelsfrei kann der Fachinann dieser Veröffent-

lichung die Abdeckung der Spannuten des Rohranbohrers nach 
auBen durch dünnwandige Mantelabschnitte entnehinen, wo-
durch ein geschlossener Mantel gebildet ist, und auch auf 

den erEten Buck erkennen, daB durch die geschlossene Aus- 

bildung des Mantels das Frãsrohr erheblich versteift 
vird. 	 - 

Nach Abbildung 3 der DE-U- 1 771 263 weist der bekannte 

Fraser auch Spannuten auf, die breiter als die dickwan-
digen Leisten dazwischen sind. 

	

3.7 	In Kenntnis dieses Anbohrwerkzeugs bedarf der Fachinann 
keiner erfinderischen Tàtigkeit, urn dieselben MaBnahmen 
bei dem Hohlfrãser nach der DE-A- 2 505 098 vorzusehen. 
Dabei besteht kein AnlaB, von der bei diesern flohlfráser 
vorgesehenen Anordnung der Zahnleisten abzugehen, zuinal da 

mit einer geringen Geschwindigkeit geschnitten wird. 

	

3.8 	Für die Halterung der ausgeschnittenen Rohrscheibe sind 
schon die Zahnlejsten des durch die DE-A- 2 505 098 be-
kanntgewordenen Frãsrohres mit einern Innengewinde versehen 
(vgl. Seite 5, Zeilen 26 bis 29 der Beschreibung). 

Da der Fachinann weiB, daB sich die Rohrscheibe nach dern 
Ausschneiden zusammen mit dern Fraser dreht und sich nicht 
weiter in das Innengewinde einschraubt, hat er keinen 

Grund, eine gröBere Zahi von den Schneidkanten ausgehender 
Gewindegànge, die die Reibung vergróBern, vorzusehen. Es 
ist in Gegenteil naheliegend, die Zahl der Gewindegãnge 
klein zu halten und diese zurn Fràsrohrinnenraurn hin zu 
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hinterschneiden, wenn zugleich die Abführung der 

ausgeschnittenen Rohrscheibe in den Innenraum des 

Hohlfràsers gleichzeitig mit einer Veringerung des 

Antriebsdrehmoments verbessert werden sollen. 

3.9 	Die für die Verbesserung des Fräsrohres der aus der 

DE-A-2 505 098 bekannten Ventilanbohrarmatur wesent-

lichsten Merkmale waren demnach durch den Inhalt des Doku-

mentes (2) nahegelegt; die ubrigen Merkmale stellen bau-

liche Einzelheiten dar, die im Rahmen dessen liegen, was 

ein fachkundiger Konstrukteur bei Bedarf zu tun pflegt. 

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 beruht so-

mit nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit im Sinne des 

Artikels 56 EPU. Dieser Anspruch hat daher keinen Be-
stand. 

Der erteilte Patentanspruch 2 ist auf den Patentanspruch 1 

rückbezogen. Sein Rechtsbestand hängt deshaib von dem 

Rechtsbestand dieses Patentanspruchs ab. Er fàllt daher 

mit dem Patentanspruch 1. 

Entscheidungsforinel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte 	Der Vorsitzende 

S. Fabiani 
	

C. Maus 
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